
In der Senatssitzung am 25. März 2025 beschlossene Antwort 

L 20 

Wie unabhängig sind Landestierschutzbeauftragte und Tierschutzbeirat? 
 
Anfrage der Abgeordneten Ole Humpich, Thore Schäck und Fraktion der FDP 
 
 
Wir fragen den Senat:  
 
1. Wie stellt der Senat sicher, dass die strukturelle Weisungsfreiheit der Stabsstelle 
der Landestierschutzbeauftragten in der Zusammenarbeit mit der senatorischen Be-
hörde ohne landesrechtliche Regelungen zur Unabhängigkeit gewährleistet ist?  
 
2. Wie wird sichergestellt, dass Tierschutzbeirat und Landestierschutzbeauftragte 
ihre fachlichen Einschätzungen unabhängig vertreten können, insbesondere bei öf-
fentlichen Meinungsäußerungen? 
 
3. Welche Maßnahmen sind nach Ansicht des Senats erforderlich, um die Bekannt-
heit, Wahrnehmung und Glaubwürdigkeit der Landestierschutzbeauftragten zu stei-
gern, und welche Kapazitäten wären dafür erforderlich? 
 
 
Zu Frage 1: 
Die Schaffung der Stelle der Landestierschutzbeauftragten (LTB) erfolgte auf der 
Grundlage eines Beschlusses der Deputationen für Gesundheit und Verbraucher-
schutz sowie für Klima, Umwelt, Landwirtschaft und Tierökologie. Die Ansiedlung er-
folgte als Stabsstelle außerhalb der Linienorganisation und außerhalb der Fachabtei-
lung mit direktem Vortragsrecht bei der Senatorin und der Staatsrätin. 
Die Angliederung der LTB in einem Stabsbereich der Senatorin für Gesundheit, 
Frauen und Verbraucherschutz steht einer vollständigen Unabhängigkeit dieser 
Stelle entgegen. Eine weitgehende Selbständigkeit der Aufgabenwahrnehmung ist 
durch den Geschäftsverteilungsplan sichergestellt, der den Mitarbeitenden dieser 
Stabsstelle einen Arbeitsbereich außerhalb der Kernaufgaben des Ressorts zuweist. 
Zudem ist der Stabsbereich neben der LTB mit juristischem und verwaltungstechni-
schem Personal ausgestattet, so dass eine Einbindung in die regulären Verwaltungs-
abläufe nicht gegeben ist. Auf diese Weise kann eine weitreichende, wenn auch nicht 
vollständige strukturelle Unabhängigkeit der LTB sichergestellt werden.  
 
Zu Frage 2: 
Hinsichtlich der LTB verweist der Senat auf die Antwort zu Frage 1.  
Hinsichtlich des Tierschutzbeirats ist darauf hinzuweisen, dass dieser aufgrund sei-
ner Funktion als beratendes Gremium der Senatorin für Gesundheit, Frauen und Ver-
braucherschutz nicht vollständig unabhängig agieren kann.  
Eine unabhängige Tätigkeit wäre einem Gremium möglich, dass nicht einem be-
stimmten Ressort zugeordnet ist, sondern seine Aufgaben eigenständig auf der 
Grundlage eines Senatsbeschlusses oder einer landesrechtlichen Vorschrift wahr-
nimmt. Als Beispiel hierfür könnte die Enquete-Kommission „Klimaschutzstrategie für 
das Land Bremen“ gelten, die Anfang 2020 eingesetzt worden ist. 
 
Zu Frage 3: 
Grundvoraussetzung für Bekanntheit, Wahrnehmung und Glaubwürdigkeit der LTB 
sind entsprechende personelle und finanzielle Ressourcen sowie eine fachliche 
breite Aufstellung. 
Leider kollidieren die Interessen von Tieren sehr häufig mit finanziellen und persönli-
chen Interessen von Menschen. Zwangsläufig führt daher eine konsequente Aufzei-
gung von Missständen zu erheblichen Kollisionen im politischen und gesellschaftli-
chen Kontext. Ein konsequenter Tierschutz für alle Tiere muss nicht nur politisches 



Handeln fordern, sondern auch jeden einzelnen an seine ethische Verantwortung er-
innern. 
Bekanntheit kann grundsätzlich erlangt werden über öffentliche und soziale Medien 
und über Werbekampagnen, Wahrnehmung über Vernetzung und über die Quantität 
an und die Qualität von Beiträgen. Auch diese Aspekte sind mit personellen und fi-
nanziellen Ressourcen und mit der fachlich breiten Aufstellung verbunden.  
Speziell eigene Social-Media-Kanäle erfordern das entsprechende Knowhow und 
eine regelmäßige und konsequente Pflege. Die Erstellung von Werbespots oder klei-
nen Informationsfilmen ist in der Regel ohne finanzielle Mittel nicht möglich.  
Völlig kostenneutral ist die Herausgabe von Pressemitteilungen und die Pflege der 
zur Verfügung gestellten Homepage. 


